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Anlage 3 
 

Außenkennzeichnung von Bussen im VGO-Design 
 
Die eingesetzten Regelfahrzeuge müssen gemäß der untenstehenden Abbildung gestaltet sein, siehe 
auch Ziffer 19 der Anlage 2. Es gelten folgende Vorgaben zur Erfüllung des VGO-Designs:  
 
Die Grundfarbe der Regelfahrzeuge (inklusive der Dachaufbauten) muss in der Farbe Signalweiß RAL 
9003, Reinweiß RAL 9010 oder Verkehrsweiß RAL 9016 ausgeführt sein. Bereits vor 
Genehmigungserteilung in Lichtgrau RAL 7035 gehaltene Bestandsfahrzeuge sind weiterhin zulässig.  
 
Die unten auf dem Bus gezeigten, roten Streifen an den Unterkanten der Karosserie müssen in der 
Farbe Rubinrot RAL 3003 ausgeführt sein. Bereits vor Genehmigungserteilung in Himbeerrot RAL 3027 
gehaltene Streifen an Bestandsfahrzeugen sind weiterhin zulässig. Für diese Streifen ist in dem 
Bereich, in dem sie an beiden Fahrzeuglängsseiten parallel zur Unterkante der Karosserie verlaufen, 
eine Höhe von 15 cm bis 20 cm vorgeschrieben. Der obere Abschluss des kurvenförmigen Anstiegs 
des Streifens zum Heck hin („VGO-Schwung“) sowie der Streifen am Heck selbst ist bis zur Oberkante 
der primären Rücklichtereinheiten (ausgenommen Fensterflächen) auszuführen. Der obere Abschluss 
des „VGO-Schwungs" auf den Fahrzeuglängsseiten muss dabei mit der Höhe des Streifens am Heck 
übereinstimmen. Bei allen rot bzw. in weiß auszuführenden Bereichen des VGO-Designs sind evtl. 
vorhandene Lüftungsgitter auch zu berücksichtigen. 
 
Sofern Radkappen verwendet werden, sind diese in den Farben Signalweiß RAL 9003, Reinweiß RAL 
9010 oder Verkehrsweiß RAL 9016 auszuführen. Bereits vor Genehmigungserteilung beschaffte 
Radkappen in Lichtgrau RAL 7035 sind weiterhin zulässig. 
 
An der Fahrzeugfront ist auf der türenseitigen Hälfte ein RMV-Logo wie unten gezeigt anzubringen. 
 
Vom VGO-Design ausgenommen sind Busse auf den Linien VB-90 bis VB-96 sowie Neufahrzeuge bei 
Kleinbussen („KB“), deren Fahrzeugaußenflächen lediglich in der Farbgruppe „klares Weiß“ (vgl. zur 
Orientierung RAL 9010 Reinweiß) zu lackieren sind. Für Ersatz- und ALT-Fahrzeuge sowie für 
Bestands- und Gebrauchtfahrzeuge bei Kleinbussen gelten keine Farb- oder Designvorgaben. 
 
 

 
 
 
 
Hinweis: Die hier gezeigte Grafik dient nur der Verdeutlichung des VGO-Designs, andere Vorgaben 
gemäß Anlage 2, z. B. Zielanzeigen, Piktogramme, Halterkennungen, Einstiegshinweise, etc., sind 
nicht dargestellt. 
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